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Urteil vom 6. Mai 2016

in Sachen

A. ,

Beschwerdefihrerin,

sowie

Psych. Universitatsklinik Zurich, ...,

Verfahrensbeteiligte,

betreffend flirsorgerische Unterbringung

Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichtes (10. Abteilung) des Bezirksge-
richtes Zurich vom 27. April 2016 (FF160093)



Erwagungen:

1.  Die Beschwerdefuhrerin wurde am 4. April 2016 in das

...psychiatrisches Zentrum ... eingewiesen (vgl. act. 4 = act. 8 S. 2). Am 22. April
2016 wandte sie sich an das Bezirksgericht Dietikon, welches die Eingabe der
Beschwerdefuhrerin an das Obergericht des Kantons Zurich Uberwies. Am 26.
April 2016 leitete die Kammer das Schreiben der Beschwerdefihrerin an das Be-
zirksgericht Zirich (Vorinstanz) zur Prafung und Behandlung weiter (act. 1-3). Die
Vorinstanz erwog, die Beschwerde sei nach Ablauf der zehntadgigen Beschwerde-
frist gemass Art. 439 Abs. 2 ZGB erfolgt und trat mit Verfigung vom 27. April
2016 auf die Beschwerde nicht ein (act. 8; Prozess-Nr. FF160093).

2.  Am 2. Mai 2016 reichte die Beschwerdefluhrerin bei der Kammer erneut ein
Schreiben ein, in welchem sie auf das vor Vorinstanz geflhrte Verfahren Nr.
FF160093 Bezug nahm (act. 9). Die Eingabe der Beschwerdefuhrerin wurde als
Beschwerde gegendie Verfigung der Vorinstanz vom 27. April 2016 entgegen

genommen.

Eingaben an das Gericht miUssen mit einer Originalunterschrift versehen sein

(Art. 130 Abs. 1 ZPO). Die Eingabe der Beschwerdeflhrerin ist nicht unterzeich-
net. Der Beschwerdeflhrerin ware grundsatzlich Frist anzusetzen, um den Man-
gel zu beheben (Art. 132 Abs. 1 ZPO). Da sich die Beschwerde sogleich als un-

begrundet erweist, kann darauf jedoch verzichtet werden.

In ihrer Beschwerdeschrift nimmt die Beschwerdefuhrerin auf das erwahnte Frist-
versaumnis nicht ndher Bezug, sondern macht primar Ausfihrungen zu ihrer per-
sonlichen Situation und bringt zum Ausdruck, dass sie eine Aufhebung der flrsor-
gerischen Unterbringung wunscht. Weil die Frist zur Beschwerde gegen die An-
ordnung der Unterbringung tatsachlich abgelaufen ist (vgl. zum Datum der Ein-
weisung auch act. 9 S. 2), kann die Kammer die fursorgerische Unterbringung der
Beschwerdefuhrerin inhaltlich nicht Gberprifen. Die Beschwerde ist deshalb ab-
zuweisen. Der Beschwerdefuhrerin ist es hingegen unbenommen, ein Entlas-
sungsgesuch an die Klinikleitung zu richten (Art. 426 Abs. 4 ZGB i.V.m. Art. 429
Abs. 3 ZGB).



3. Umstandehalber ist auf die Erhebung von Kosten fir das zweitinstanzliche

Beschwerdeverfahren zu verzichten.

Es wird erkannt:

1. Die Beschwerde gegen die Verfugung des Einzelgerichts des Bezirksge-
richts Zlrich vom 27. April 2016 (FF160093) wird abgewiesen.

2. Fur das zweitinstanzliche Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erho-

ben, und es wird keine Parteientschadigung zugesprochen.

3. Schriftiche Mitteilung an die Parteien, die Beistandin sowie an das Bezirks-

gericht Zirich, je gegen Empfangsschein.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zurtck.

4. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.
Es handelt sich um eine nicht vermdgensrechtliche Angelegenheit.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Obergericht des Kantons Zirich
Il. Zivilkammer
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lic. iur. S. Kroger
versandt am:
6. Mai 2016



	Urteil vom 6. Mai 2016
	Es wird erkannt:
	1. Die Beschwerde gegen die Verfügung des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 27. April 2016 (FF160093) wird abgewiesen.
	2. Für das zweitinstanzliche Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erhoben, und es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
	3. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, die Beiständin sowie an das Bezirksgericht Zürich, je gegen Empfangsschein.
	4. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

